
Antragsteller: (ggf. Firmenstempel) 
 
 
 
 
Tel./Fax-Nr.: 

Datum: 
 
 
 
 
Eingangsdatum: 

 
Der Oberbürgermeister       Ansprechpartner: 
Fachbereich Straßenverkehr      Telefon: 0214/406-36 80 Herr Louis 
Haus-Vorster-Str. 8      Telefon: 0214/406-36 81 Frau Genger 
51379 Leverkusen      Telefon: 0214/406-36 82 Herr Mantler 
        Telefax: 0214/406-36 02 
 
Antrag  
auf Anordnung bzw. Zustimmung verkehrsregelnder Maßnahmen zur Durchführung von Arbeiten 
innerhalb der Stadt Leverkusen mit Auswirkung auf den Straßenverkehr gem. § 45 StVO. 
 
1. Baustelle (genaue Bezeichnung, Stadtteil, Straße, Haus-Nr.) 

Stadtteil:  
Straße, Haus-Nr.: 

 
2. Art der Bauarbeiten: ___________________________________________________________________ 
3. Bauzeit von – bis:      ___________________________________________________________________ 
4. Sondernutzung:     ja   nein 
 
Sofern öffentliche Verkehrsfläche zum Abstellen von Baumaschinen (Bagger/Container/Material) beansprucht wird,  
ausgenommen der Arbeiten, die im Auftrag der Stadt bzw. der EVL ausgeführt werden - so ist über diesen Antrag  
hinaus ein weiterer Antrag auf Sondernutzung zu stellen.  
 
5. Angaben zur Baustellengröße:   vorhandene Breite:  benötigte Fläche:

 Straße/Einbahnstr./Sackgasse :   ___________m   ______x______ m  
 Parkbucht/Seitenstreifen (einseitig/beidseitig):  ___________m   ______x______ m 
 Bürgersteig (einseitig/beidseitig)   ___________m   ______x______ m 
 Radweg (einseitig/beidseitig):  ___________m   ______x______ m 
 Baumscheiben vorhanden   ja    nein 
 Linienverkehr     ja    nein 
 Schule / Kindergarten   ja     nein 

 
6. Auftraggeber -Name, Anschrift: 

TBL / EVL 
Sonstige: 

 
Jahresvertrag:   ja   nein 

 
7. Verantwortlicher für die Baustelle (Name, Firmen- & Privatanschrift, Telefon/Handy !): 

 

 
8. Beabsichtigte Absperrmaßnahmen, Baustellenkennzeichnung, Bauabschnitte, Signalanlagen, Umleitung: 

s. beigefügten Verkehrszeichenplan 
 
9. Verkehrszeichenplan gem. § 45 Abs. 6 StVO 1 x beigefügt! 
(ohne beigefügten Plan können Anträge nicht bearbeitet werden!) 
Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen  
und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung erforderlicher Signalanlagen übernimmt und die dafür entstehenden  
Kosten trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahme bedingt sind und mit ihnen in ursächlichem Zusammen- 
hang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen. 
Der Antrag ist in einfacher Ausfertigung incl. Lage- und Verkehrszeichenplan mindestens 14 Tage vor Baubeginn, bei Großbau- 
maßnahmen jedoch 3 Wochen vorher, einzureichen. Von dieser Antragspflicht sind Notmaßnahmen ausgenommen. Notmaß- 
nahmen entbinden die bauausführenden Firmen nicht von der sofortigen Antragstellung gemäß § 45 StVO. 
 
 
_____________________________ 
Unterschrift des verantwortlichen Bauführers 
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